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Norden, wie etwa der Chronist Arnold von Lübeck, der Eroberung 
des Gebiets durch den Dänenkönig allem Anschein nach gelassen 
bis emotionslos gegenübergestanden hätten, weil es damals einfach 
keinen „Reichsnationalismus“ gegeben habe13. Erst die deutsche Ge-
schichtsschreibung des 19. Jahrhunderts habe empört darauf reagiert14. 
Inhaltlich ist Hans-Joachim Freytag Lammers darin im Wesentlichen 
nachgefolgt15.

Mittlerweile sind die national-emotionalen Negativtöne bei der 
Darstellung und Beurteilung der Metzer Vereinbarung innerhalb der 
deutschen Mediävistik verstummt. Die Faktizität der Abtretung Nord
elbingens ist unstrittig. Doch besteht in der Frage, welche Rechtsqua-
lität die Abtretung der Herrschaftsrechte denn eigentlich besaß, eine 
gewisse Uneinigkeit. Hans-Otto Gaethke spricht etwa vom „Reiche 
des Königs Waldemar“ bzw. „dem dänischen König“, dem „Nordal-
bingien, Mecklenburg, Schwerin […], de[r] ostelbische […] Teil der 
Grafschaft Dannenberg und Pommern, kurzum die Lande am Südrand 
der Ostsee nördlich der Elbe und der Elde von der Eider bis etwa zum 
Gollen“ abgetreten worden seien16. Für Hans-Joachim Freytag wurde 
Nordelbingen „Teil des dänischen Herrschaftsbereichs“17. In seiner 
grundlegenden Biographie Friedrichs  II. charakterisiert Wolfgang 
Stürner die Vorgänge von 1214 wiederum als förmliche Abtretung an 
Dänemark  – nicht also an den dänischen König, was etwas anderes 
meinen würde18. Noch direkter und konkreter aber redet der dänische 
Forscher Thomas Riis in Bezug auf die Verhältnisse in Nordelbingen 
von der „Einverleibung der Eroberungen in [!] Dänemark“19. Noch-
mals: Das impliziert und meint natürlich eine ganz andere staatsrecht-
liche Qualität der Abtretung an das in der betreffenden Urkunde 
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